
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2015/12/16 Ra 2015/04/0071
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2015

Index

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §152;

BVergG 2006 §25 Abs7;

1. BVergG 2006 § 152 gültig von 01.01.2008 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 152 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 25 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 25 gültig von 01.02.2006 bis 31.03.2012

Rechtssatz

§ 25 Abs. 7 BVergG 2006 nennt als ein Wesensmerkmal einer Rahmenvereinbarung, dass sie zum Ziel hat, die

Bedingungen für die Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen. Die

dabei vom Gesetzgeber verwendete Wortfolge ("zum Ziel hat") zeigt deutlich, dass die Rahmenvereinbarung ein

Instrument der Auftragsvergabe darstellt, in dem die Bedingungen für die konkrete Leistungserbringung erst

nachträglich @xiert oder modi@ziert werden können (vgl. zu Letzterem das E vom 18. März 2015, 2012/04/0070).

Keinesfalls aber sind Bedingungen in Bezug auf den Preis und die in Aussicht genommene Menge Wesensmerkmale

des § 25 Abs. 7 BVergG 2006, ohne welche nicht mehr von einer Rahmenvereinbarung gesprochen werden

kann.Paragraph 25, Absatz 7, BVergG 2006 nennt als ein Wesensmerkmal einer Rahmenvereinbarung, dass sie zum

Ziel hat, die Bedingungen für die Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen,

festzulegen. Die dabei vom Gesetzgeber verwendete Wortfolge ("zum Ziel hat") zeigt deutlich, dass die

Rahmenvereinbarung ein Instrument der Auftragsvergabe darstellt, in dem die Bedingungen für die konkrete

Leistungserbringung erst nachträglich @xiert oder modi@ziert werden können vergleiche zu Letzterem das E vom 18.

März 2015, 2012/04/0070). Keinesfalls aber sind Bedingungen in Bezug auf den Preis und die in Aussicht genommene

Menge Wesensmerkmale des Paragraph 25, Absatz 7, BVergG 2006, ohne welche nicht mehr von einer

Rahmenvereinbarung gesprochen werden kann.
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